
Jugendhilfe im Strafverfahren

Jugendliche(r) / Heranwachsende(r)

- begeht strafbare Handlung

- wird angezeigt

- sucht Hilfe

Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendamt)

- Betreuung vor, während dem Strafverfahren  

 und nach einer Verurteilung

- berät bei persönlichen Schwierigkeiten

- unterstützt bei freiwilliger    

 Schadenswiedergutmachung

- nimmt Stellung zu geplanten, bzw.   

 schon vorhandenen und in Anspruch   

  genommenen Hilfeangeboten. Teilt dies der 

Staatsanwaltschaft, bzw. dem Gericht mit

- begleitet und überwacht gerichtliche   

 und staatsanwaltschaftliche Auflagen   

 und Weisungen

Polizei

- bearbeitet Anzeige

- hört Beteiligte und Zeugen

-  benachrichtigt Jugendamt wg. Hilfeangebot

-  übergibt Ermittlungsergebnisse an  

Staatsanwaltschaft

Staatsanwaltschaft

- prüft Ermittlungsunterlagen der Polizei

-  hört Maßnahmevorschlag der Jugendhilfe  

im Strafverfahren

Einstellung Diversion Untersuchungshaft

ggf. Verurteilung zu

Anklage bei dem zuständigen Jugendgericht

- hört Beteiligte

- prüft Beweise

-  hört Maßnahmevorschlag der Jugendhilfe  

im Strafverfahren

Erziehungsmaßregeln

Weisungen

dienen dazu, die Lebensführung 

des Betroffenen zu regeln und 

positiv zu beeinflussen

Zuchtmittel

Auflagen

dienen dazu, durch Zwang  

zur Erbringung bestimmter 

Leistungen und damit durch 

merkliche Verpflichtungen sein 

Fehlverhalten zu verdeutlichen

z.B. Arrest

Beugearrest, Freizeitarrest, 

Kurzarrest, Dauerarrest,  

Warnschussarrest

Jugendstrafe

mit oder ohne Bewährung

- Möglich bei Strafen bis zu 

 2 Jahren

- Bewährungshelfer

- Bewährungsauflagen

Vollstreckung

- 6 Monate bis 15 Jahre   

 in einer Jugendstrafanstalt

Diese Stationen des Jugendgerichts-

verfahrens begleitet die Jugendhilfe  

im Strafverfahren


